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Verordnung
der Bundesregierung

Sechsundfünfzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung

A. Zielsetzung
– Meldeerleichterungen im Kapital- und Zahlungsverkehr;

– Änderung der Meldepflicht der Geldinstitute im Rahmen des Reiseverkehrs
auf Grund der Einführung des Euro-Bargeldes;

– Anpassung von Meldevordrucken auf Grund der Einführung des Euro-Bar-
geldes und an Datenanforderungen der Europäischen Zentralbank sowie
anderer internationaler Organisationen;

– Aufhebung der Genehmigungspflicht langfristiger Erdgaseinfuhrverträge bei
Zugängen aus EU-Ländern;

– Anpassung an unmittelbar geltendes EG-Recht in Bezug auf den Zeitpunkt
für die außenwirtschaftsrechtliche Einfuhrabfertigung, die Ausstellung von
Überwachungsdokumenten) den Nachweis des Warenursprungs;

– Anpassung an neue Kontrollvorschriften bei der Ein- und Ausfuhr von Obst
und Gemüse sowie Verarbeitungserzeugnissen davon;

– Erfüllung der Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland im Embargo-
bereich aus

– der Verordnung (EG) Nr. 2156/2001 des Rates vom 5. November 2001
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 926/98 des Rates über die Ein-
schränkung bestimmter wirtschaftlicher Beziehungen zur Bundesrepublik
Jugoslawien;

– der Verordnung (EG) Nr. 271/2002 der Kommission vom 14. Februar
2002 zur vierten Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1705/98 des Rates
über die Aussetzung bestimmter wirtschaftlicher Beziehungen zu Angola
zur Veranlassung der „União Nacional para a Independência Total de
Angola“ (UNITA) zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des
Friedensprozesses und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2229/97.

B. Lösung
Änderung der Außenwirtschaftsverordnung.

C. Alternativen
Keine
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D. Kosten der öffentlichen Haushalte
Keine

E. Sonstige Kosten
Die Meldeerleichterungen führen zu einer Kostenentlastung für die Wirtschaft,
insbesondere ergeben sich für kleine und mittlere Unternehmen Entlastungen
im Vollzugsaufwand. Die Anpassung der Strafbewehrung sowie die Aufhebung
von Embargomaßnahmen verursachen keine Kosten. Auswirkungen auf Einzel-
preise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht
zu erwarten.
Die Änderungen zum Zeitpunkt der außenwirtschaftsrechtlichen Einfuhrabferti-
gung, zur Einführung des so genannten Zweiblattverfahrens bei Überwachungs-
dokumenten sowie zum Nachweis des Warenursprungs erfolgen in Anpassung
an geltendes EG-Recht und sind kostenneutral.
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Sechsundfünfzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung

Auf Grund

– des § 2 Abs. 1, 3 und 4 und der §§ 7, 26 Abs. 1 und 2
und § 27 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 des
Außenwirtschaftsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 7400-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, von denen § 7 durch Artikel 1 Nr. 3
des Gesetzes vom 20. Juli 1990 (BGBl. I S. 1457) ge-
ändert und § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 durch Artikel 1
Nr. 2 des Gesetzes vom 6. Oktober 1980 (BGBl. I
S. 1905) neu gefasst worden ist, verordnet die Bundes-
regierung und

auf Grund

– des § 2 Abs. 1, 3 und 4 und der §§ 5 und 27 Abs. 1
Satz 1 Halbsatz 2, Satz 2 und 4 des Außenwirtschaftsge-
setzes, von denen § 5 durch Artikel 1 Nr. 2 des Gesetzes
vom 20. Juli 1990 (BGBl. I S. 1457) neu gefasst wurde,
verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie im Einvernehmen mit den Bundesministe-
rien des Auswärtigen und der Finanzen und im Beneh-
men mit der Deutschen Bundesbank:

Artikel 1
Die Außenwirtschaftsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 22. November 1993 (BGBl. I S. 1934,
2493), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom
10. November 2001 (BGBl. I S. 2992), wird wie folgt ge-
ändert:

1.  § 6a Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Ausfuhr der in Teil II Spalte 3 der Ausfuhr-
liste (Anlage AL) mit „G“ gekennzeichneten Waren
nach Ländern außerhalb der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft bedarf der Genehmigung. Dies gilt nicht,
wenn die Waren den im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlichten Vermarktungsnormen
oder Qualitätsnormen entsprechen, die auf Grundlage
der Artikel 36 und 37 des Vertrages zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft

1. in den auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 2200/96
des Rates vom 28. Oktober 1996 über eine gemein-
same Marktorganisation für Obst und Gemüse (ABl.
EG Nr. L 297 S. 1) in der Jeweils geltenden Fassung
erlassenen Verordnungen der Kommission oder

2. in den auf Grund der Verordnung (EWG) Nr. 234/68
des Rates vom 27. Februar 1968 (ABl. EG Nr. L 55
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen
Verordnungen des Rates oder der Kommission über
Qualitätsnormen

festgelegt sind, soweit diese Verordnungen keine Aus-
nahmen hinsichtlich der Beachtung von Vermarktungs-
oder Qualitätsnormen vorsehen.“

2. In § 15 Abs. 1 wird die Angabe „2707 50 10, 2707
50 99,“ durch die Angabe „2707 50 90,“ ersetzt.

3. § 16a wird wie folgt gefasst:
„§ 16a

Ausfuhr von Obst und Gemüse
(1) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr von Obst und

Gemüse, das in Teil II, Kapitel 7 und 8 der Ausfuhrliste
(Anlage AL) mit „G“ gekennzeichnet ist, ist der Aus-
fuhrzollstelle zusammen mit der Ausfuhranmeldung eine
Konformitätsbescheinigung nach Anhang I der Verord-
nung (EG) Nr. 1148/2001 der Kommission vom 12. Juni
2001 über die Kontrollen zur Einhaltung der Vermark-
tungsnormen für frisches Obst und Gemüse (ABl. EG
Nr. L 156 S. 9) in der jeweils geltenden Fassung vor-
zulegen. Erfolgt der gesamte Ausfuhrvorgang im Wirt-
schaftsgebiet, kann die nach Satz 1 erforderliche Kon-
trollbescheinigung der Ausgangszollstelle vorgelegt wer-
den.

(2) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr der in
Absatz 1 Satz 1 genannten Waren im gemeinsamen Ver-
sandverfahren für Warenbeförderungen im Eisenbahn-
verkehr oder unter Inanspruchnahme der Vereinfachung
der Förmlichkeiten bei der Abgangsstelle nach Anlage II
Titel X Kapitel I und II des durch Beschluss 87/415/
EWG des Rates vom 15. Juni 1987 (ABl. EG Nr. L 226
S. 1) genehmigten Übereinkommens über ein gemein-
sames Versandverfahren in der jeweils geltenden Fas-
sung kann der Abgangsstelle an Stelle der Konformitäts-
bescheinigung eine Durchschrift dieser Bescheinigung
zusammen mit dem Exemplar Nr. 3 der Ausfuhranmel-
dung vorgelegt werden.

(3) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr der in
Absatz 1 Satz 1 genannten Waren im Anschreibeverfah-
ren nach Artikel 253 Abs. 3 und den Artikeln 283 bis
287 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 kann der Aus-
fuhrzollstelle an Stelle der Konformitätsbescheinigung
eine Durchschrift dieser Bescheinigung zusammen mit
der ergänzenden Anmeldung vorgelegt werden.

(4) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr von Obst
und Gemüse, das in Teil II, Kapitel 7 und 8 der Ausfuhr-
liste (Anlage AL) mit „G“ gekennzeichnet und zur in-
dustriellen Verarbeitung bestimmt ist, ist der Ausfuhr-
zollstelle zusammen mit der Ausfuhranmeldung eine
Bescheinigung über die industrielle Zweckbestimmung
nach Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1148/2001 der
Kommission vom 12. Juni 2001 über die Kontrollen zur
Einhaltung der Vermarktungsnormen für frisches Obst
und Gemüse (ABl. EG Nr. L 156 S. 9) in der jeweils gel-
tenden Fassung vorzulegen.

(5) Eine Konformitätsbescheinigung oder eine Be-
scheinigung über die industrielle Zweckbestimmung ist
nicht erforderlich in den in § 19 Abs. 1 und 2 genannten
Fällen.

(6) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr von ver-
arbeitetem Obst und Gemüse, für das Vermarktungs-
normen oder Mindestanforderungen auf Grund der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2201/96 vom 28. Oktober 1996 über
die gemeinsame Marktorganisation für Verarbeitungs-
erzeugnisse aus Obst und Gemüse (ABl. EG Nr. L 297
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S. 29) in der jeweils geltenden Fassung erlassen wurden,
ist der Ausfuhrzollstelle zusammen mit der Ausfuhr-
anmeldung eine Konformitätsbescheinigung oder Ver-
zichtserklärung der Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung vorzulegen.“

4. In § 22 Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe „mit Ausnahme der
Warennummern 2711 11 00 und 2711 21 00 der Einfuhr-
liste“ gestrichen.

5. § 27 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie „folgt gefasst:

„(3) Der Antrag auf Einfuhrabfertigung ist zu stel-
len
1. mit der Abgabe der Zollanmeldung zur Überfüh-

rung der Waren in den freien Verkehr; bei der Ein-
fuhr im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens
nach Artikel 76 Abs. 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992
(ABl. EG Nr. L 302 S. 1) braucht die erforder-
liche Unterlage jedoch erst mit der ergänzenden
Zollanmeldung vorgelegt zu werden, wenn sie im
Zeitpunkt der Anmeldung oder Anschreibung der
Waren vorhanden und gültig ist;

2. vor Gebrauch, Verbrauch, Bearbeitung oder Ver-
arbeitung der Waren in einer Freizone oder auf
der Insel Helgoland.

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 kann die Zollstelle ver-
langen, dass ihr die betreffende Unterlage mit der un-
vollständigen oder der vereinfachten Zollanmeldung
oder unverzüglich nach Anschreibung, bei Überfüh-
rung von Waren in den freien Verkehr im Anschreibe-
verfahren unter Befreiung von der Gestellung vor der
Anschreibung vorgelegt wird, wenn dies zur Siche-
rung der einfuhrrechtlichen Belange erforderlich ist.“

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Ist für die Einfuhr einer Ware im Rahmen

einer gemeinsamen Marktorganisation oder einer
Handelsregelung eine Einfuhrlizenz vorgeschrieben,
so gilt Absatz 3 entsprechend.“

6. In § 28 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:
„Bestehen bei der Vorlage eines Ursprungszeugnisses
ernsthafte Zweifel, können die Zollstellen weitere Be-
weismittel zum Nachweis des Ursprungs verlangen und
damit die Einfuhrabfertigung ermöglichen.“

7. § 28a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Haben der Rat oder die Kommission durch
Verordnung die Einfuhr einer Ware der gemein-
schaftlichen Überwachung unterstellt, so wird bei der
genehmigungsfreien Einfuhr auf Antrag ein Überwa-
chungsdokument auf einem gemeinschaftlichen Ein-
fuhrdokument nach den Verordnungen der Euro-
päischen Gemeinschaft und den Rechtsakten der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl1) in
ihrer jeweils geltenden Fassung erteilt. Die Geneh-
migungsstellen schreiben im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit durch Mitteilung im Bundesanzeiger vor, auf
welchem Vordruck das Überwachungsdokument zu

beantragen ist oder unter welchen Voraussetzungen
Anträge auf andere Weise, insbesondere durch
Datenfernübertragung, gestellt werden können. An-
tragsberechtigt ist nur der Einführer. Das Überwa-
chungsdokument wird von einer zuständigen Be-
hörde in der Gemeinschaft ausgestellt und ist in der
gesamten Gemeinschaft gültig.“

b) Fußnote 1 zu § 28a wird wie folgt gefasst:
„1) – Verordnung (EG) Nr. 3285/94 des Rates vom

22. Dezember 1994 betreffend die gemeinsame
Einfuhrregelung und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 518/94 (ABl. EG Nr. L 349
S. 53)

– Verordnung (EG) Nr. 519/94 des Rates vom
7. März 1994 betreffend die gemeinsame Rege-
lung der Einfuhren aus bestimmten Drittländern
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG)
Nrn. 1765/82, 1766/82 und 3420/83 (ABl. EG
Nr. L 67 S. 89)

– Verordnung (EG) Nr. 517/94 des Rates vom
7. März 1994 über die gemeinsame Regelung
der Einfuhren von Textilwaren aus bestimmten
Drittländern, die nicht unter bilaterale Abkom-
men Protokolle, andere Vereinbarungen oder
eine spezifische gemeinschaftliche Einfuhrrege-
lung fallen (ABl. EG Nr. L 67 S. 1)

– Verordnung (EG) Nr. 76/2002 der Kommission
vom 17. Januar 2002 über die Einführung einer
vorherigen gemeinschaftlichen Überwachung
der Einfuhren bestimmter unter den EGKS- und
den EG-Vertrag fallender Eisen- und Stahl-
erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern (ABl.
EG Nr. L 16 S. 3)

– Verordnung (EG) Nr. 152/2002 des Rates vom
21. Januar 2002 über die Ausfuhr bestimmter
EGKS- und EG-Stahlerzeugnisse aus der ehe-
maligen jugoslawischen Republik Mazedonien
nach der Europäischen Gemeinschaft (System
der doppelten Kontrolle) und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 190/98

c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Zuständig für die Ausstellung des Überwachungs-
dokuments ist im Wirtschaftsgebiet das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA); soweit
Waren in Spalte 3 der Einfuhrliste mit den Ziffern 51
bis 54 oder 60 gekennzeichnet sind, die Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung.“

d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Der Einführer hat in den Fällen des Absatzes 1

vor der Einfuhr von Waren, die in Spalte 3 der Ein-
fuhrliste mit einer Ziffer 51 bis 54 oder 60 gekenn-
zeichnet sind, bei der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung, von sonstigen Waren bei dem
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) die Ausstellung eines Überwachungsdoku-
ments zu beantragen. Die Zusammenfassung ver-
schiedenartiger Waren, verschiedener Einkaufsländer
oder verschiedener Ursprungsländer in einem Über-
wachungsdokument ist nicht zulässig.“
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e) Absatz 4 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

„Im Antrag auf Erteilung des Überwachungsdoku-
ments sind die vom Rat oder der Kommission durch
Verordnung festgelegten Angaben vom Einführer zu
machen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) oder die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung teilen die Bedingungen für
die Ausstellung des Überwachungsdokuments je-
weils im Bundesanzeiger mit.“

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Der Einführer hat das von der zuständigen Be-
hörde erteilte Überwachungsdokument bei der Ein-
fuhrabfertigung vorzulegen. Die Zollstelle vermerkt
auf dem Überwachungsdokument den Wert oder die
Menge der abgefertigten Waren.“

8. Fußnote 2 zu § 30 wird wie folgt gefasst:

„2) – Verordnung (EG) Nr. 738/94 der Kommission vom
30. März 1994 zur Festlegung von Durchführungs-
vorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 520/94
des Rates zur Festlegung eines Verfahrens der
gemeinschaftlichen Verwaltung mengenmäßiger
Kontingente (ABl. EG Nr. L 87 S. 47)

– Verordnung (EG) Nr. 3168/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 zur Einführung einer Ein-
fuhrgenehmigung im Geltungsbereich der Verord-
nung (EG) Nr. 517/94 des Rates über die gemein-
same Regelung der Einfuhren von Textilwaren aus
bestimmten Drittländern, die nicht unter bilaterale
Abkommen, Protokolle, andere Vereinbarungen
oder eine spezifische gemeinschaftliche Einfuhr-
regelung fallen, und zur Änderung dieser Verord-
nung (ABl. EG Nr. L 335 S. 23)

– Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 über die gemeinsame Einfuhr-
regelung für bestimmte Textilwaren mit Ursprung
in Drittländern (ABl. EG Nr. L 275 S. 1)

– Beschluss der im Rat vereinigten Vertreter der Re-
gierungen der Mitgliedstaaten vom 19. Dezember
2001 über bestimmte Maßnahmen, die im Waren-
verkehr mit bestimmten, unter den EGKS-Vertrag
fallenden Stahlerzeugnissen auf die Ukraine anzu-
wenden sind (ABl. EG Nr. L 345 S. 75)

– Beschluss der im Rat vereinigten Vertreter der Re-
gierungen der Mitgliedstaaten vom 19. Dezember
2001 über bestimmte Maßnahmen, die im Waren-
verkehr mit bestimmten, unter den EGKS-Vertrag
fallenden Stahlerzeugnissen auf die Russische
Föderation anzuwenden sind (ABl. EG Nr. L 345
S. 71)

– Beschluss der im Rat vereinigten Vertreter der Re-
gierungen der Mitgliedstaaten vom 19. Dezember
2001 über bestimmte Maßnahmen, die im Waren-
verkehr mit bestimmten, unter den EGKS-Vertrag
fallenden Stahlerzeugnissen auf Kasachstan anzu-
wenden sind (ABl. EG Nr. L 345 S. 78)“

9. In § 32 Abs. 1 Nr. 3 und 5 wird jeweils die Angabe
„800 Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ ersetzt.

10. § 35a wird wie folgt gefasst:

§ 35a
Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen

„(1) Bei der Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen, für
die Vermarktungsnormen auf Grund der Verordnung
(EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 28. Oktober 1996
(ABl. EG Nr. L 297 S. 1) sowie Qualitätsnormen auf
Grund der Verordnung Nr. 316/68 des Rates vom
12. März 1968 (ABl. EG Nr. L 71 S. 8) zur Festsetzung
von Qualitätsnormen für frische Schnittblumen und
frisches Blattwerk festgelegt worden sind, prüft die
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung vor
der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr, ob
die Waren diesen Vermarktungs- oder Qualitätsnormen
entsprechen.

(2) Bei der genehmigungsfreien Einfuhr von Obst
und Gemüse, für das die Kommission auf Grund der
Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates über eine ge-
meinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse
vom 28. Oktober 1996 (ABl. EG Nr. L 297 S. 1) in der
jeweils geltenden Fassung Vermarktungsnormen fest-
gelegt hat, ist der Zollstelle bei der Einfuhrabfertigung
gemäß Artikel 6 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1148/
2001 der Kommission vom 12. Juni 2001 über die Kon-
trollen zur Einhaltung der Vermarktungsnormen für
frisches Obst und Gemüse (ABl. EG Nr. L 156 S. 9) in
der jeweils geltenden Fassung vorzulegen

1. eine gültige Konformitätsbescheinigung nach Arti-
kel 6 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1148/2001 in
der jeweils geltenden Fassung oder

2. eine gültige Konformitätsbescheinigung gemäß Ar-
tikel 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1148/2001
in der jeweils geltenden Fassung oder

3. eine Bescheinigung über die industrielle Zweck-
bestimmung nach Artikel 8 Abs. 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1148/2001 in der jeweils geltenden Fas-
sung.

Wird keine der in Satz 2 genannten Bescheinigungen
vorgelegt, bedarf die Abfertigung zum freien Verkehr
nach Artikel 6 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1148/
2001 in der jeweils geltenden Fassung der Zustim-
mung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung.

(3) Bei der genehmigungsfreien Einfuhr von Ver-
arbeitungserzeugnissen aus Obst und Gemüse, für die
von den Organen der Europäischen Gemeinschaft auf
Grund der Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des Rates
vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame Markt-
organisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse (ABl. EG Nr. L 297 S. 29) in der jeweils gel-
tenden Fassung Mindestanforderungen festgelegt wer-
den, prüft die Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung vor der Einfuhrabfertigung stichproben-
weise, ob die Waren diesen Mindestanforderungen ent-
sprechen.

(4) Absatz 2 ist nicht anwendbar, soweit für die Ein-
fuhr der Ware das erleichterte Verfahren nach § 32
gilt.“
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11. In § 56a Abs. 3 und § 58a Abs. 4 werden jeweils die
Angaben „500 000 Euro“ durch die Wörter „drei Mil-
lionen Euro“ ersetzt sowie die Sätze 2 gestrichen.

12. In § 62 Abs. 1 werden die Wörter „eine Million fünf-
hunderttausend Euro“ durch die Wörter „fünf Millio-
nen Euro“ ersetzt.

13. § 69 Abs. 2 Nr. 4 Buchstabe a und b werden wie folgt
gefasst:
„a) ein- und ausgehende Zahlungen aus Kartenum-

sätzen mit dem Vordruck „Zahlungseingänge/Zah-
lungsausgänge im Reiseverkehr: Karten-Umsätze“
(Anlage Z 12),

b) ein- und ausgehende Zahlungen aus dem An- und
Verkauf von Sorten sowie Umsätze aus dem Ver-
kauf bzw. aus der Versendung von Fremdwäh-
rungsreiseschecks mit dem Vordruck „Zahlungs-
eingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: Sor-
ten und Fremdwährungsreiseschecks“ (Anlage
Z 13).“.

14. § 70 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 5c wird aufgehoben.

b) In Absatz 51 wird die Angabe „Verordnung (EG)
Nr. 753/1999 der Kommission vom 12. April 1999
(ABl. EG Nr. L 98 S. 3)“ durch die Angabe „Ver-
ordnung (EG) Nr. 271/2002 der Kommission vom
14. Februar 2002 (ABl. EG Nr. L 45 S. 16)“ ersetzt

15. Die Anlagen A 1, E 6, E 7, K 3, K 4, Z 1, Z 4, Z 5,
Z 5a, Z 8, Z 10, Z 11, Z 12, Z 13, Z 14 und Z 15 sowie
LV erhalten die Fassung der Anlagen zu dieser Verord-
nung.

Artikel 2
Die bisherigen Vordrucke Anlage Z 1, Z 4, Z 5, Z 5a,

Z 8, Z 10, Z 11, Z 12, Z 13, Z 14 und Z 15 können bis zum
31. März 2002 eingereicht werden. Die Einreichung der
neuen Vordrucke K 3 und K 4 ist für Meldungen, die für das
Jahr 2002 einzureichen sind, verbindlich.

Artikel 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in

Kraft.

Berlin, den 14. März 2002

Der Bundeskanzler Gerhard Schröder
Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie Dr. Werner Müller
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Anlage A 1

Anleitung zum Ausfüllen des Vordrucks „Ausfuhranmeldung“

Außer den gemäß Artikel 216 in Verbindung mit An-
hang 37 Titel I Abschnitt B Nr. 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durch-
führungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/
92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften (ABl. EG Nr. L 253 S. 1) obligatorischen Angaben
sind Angaben zu folgenden Feldern der Ausfuhranmeldung
zu machen:

Felder 8, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 29 und 34.

Bei Sendungen, die ausschließlich Waren enthalten, die
nicht zu den in § 13 Abs. 6 Außenwirtschaftsverordnung
genannten Kapiteln oder Positionen gehören, braucht nur
eine Ausfuhranmeldung ausgefüllt zu werden, in der in
Feld 8 ein einziger Empfänger – möglichst derjenige mit
dem höchsten Wertanteil an der Sendung – angegeben ist.
Dies gilt auch für Ausfuhrsendungen mit Waren der in § 13

Abs. 6 der Außenwirtschaftsverordnung genannten Kapi-
teln und Positionen, deren Wert 3 000 Euro nicht übersteigt.

Bei Sendungen bis zu 2 500 Euro brauchen die Felder 11,
20 und 29 nicht ausgefüllt zu werden.

Einzelheiten zum Ausfüllen des Vordrucks sind im
Titel II des Merkblattes zum Einheitspapier (Vordruck
0781, abgedruckt in der Vorschriftensammlung Bundes-
finanzverwaltung – VSF Z 34 55) enthalten.

Der Vordruck darf nur Waren umfassen, die von einem
Ausführer/Anmelder nach einem Bestimmungsland, an
einen Empfänger und für ein Handelsland (Käuferland)
gleichzeitig mit demselben Beförderungsmittel über die-
selbe Ausgangszollstelle ausgehen.

Gehören zu einer Ausfuhranmeldung Ergänzungsblätter,
so sind diese im Vordruckkopf mit der Nummer der Aus-
fuhranmeldung zu versehen.
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Anmerkung:
Papierfarbe: rosa
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Begründung

A. Allgemeines

Die Änderungsverordnung enthält Meldeerleichterungen
für die Wirtschaft auf Grund von Erhöhungen der Melde-
freigrenzen bei Direktinvestitionen Gebietsansässiger in
fremden Wirtschaftsgebieten und Gebietsfremder im Wirt-
schaftsgebiet sowie bei den Bestandsmeldungen über For-
derungen und Verbindlichkeiten von Nichtbanken gegen-
über Gebietsfremden. Darüber hinaus führt die Einführung
des Euro-Bargeldes dazu, dass die Pflicht der Geldinstitute,
im grenzüberschreitenden Reiseverkehr die Umsätze mit
den bisherigen nationalen Währungen der EWU-Mitglieds-
länder zu melden, entfällt. Gleichzeitig sind in den Melde-
vordrucken zu Direktinvestitionen Anpassungen auf Grund
von zusätzlichen Datenanforderungen der Europäischen
Zentralbank und anderer internationaler Organisationen not-
wendig geworden.

Ferner wird in Anpassung an das Binnenmarktprinzip die
Genehmigungspflicht langfristiger Erdgaseinfuhrverträge
bei Zugängen aus EU-Ländern aufgehoben. Weitere Ände-
rungen betreffen den Zeitpunkt der außenwirtschaftsrechtli-
chen Einfuhrabfertigung in den zollrechtlich vorgesehenen
vereinfachten Anmeldeverfahren sowie den Nachweis des
Warenursprungs. Die §§ 27 und 28 werden an die EG-recht-
lichen Vorgaben im Zollkodex bzw. der Durchführungsver-
ordnung angepasst.

Die bisherige Regelung bei der Ausstellung von Über-
wachungsdokumenten entspricht nicht mehr dem durch die
einschlägigen EG-Verordnungen vorgegebenen bzw. in der
Praxis durch das BAFA angewandten Verfahren. Dieses
Verfahren sieht die Beantragung und Ausstellung des Über-
wachungsdokuments auf getrennten Formularen vor.

Außerdem werden Änderungen auf dem landwirtschaft-
lichen Sektor vorgenommen. Die Außenwirtschaftsverord-
nung wird an geänderte EG-Kontrollvorschriften für fri-
sches Obst und Gemüse angepasst.

Darüber hinaus wurde die bestehende gemeinsame Markt-
organisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse durch Festlegung einer Regelung zu Mindestanfor-
derungen für den Import getrockneter Weintrauben ausge-
staltet.

Aufgrund der Meldeerleichterungen für eine sehr große
Zahl von Transaktionen ist insoweit mit einer erheblichen
Kostenreduktion für die Wirtschaft zu rechnen. Insbeson-
dere ergeben sich für kleine und mittlere Unternehmen Ent-
lastungen im Vollzugsaufwand. Die anderen vorgesehenen
Änderungen dürften nicht zu einer kostenmäßigen Mehrbe-
lastung der Wirtschaft führen. Gleichzeitig verringert sich
aber die Anzahl der zu meldenden Investitionsobjekte bei
Mehrheitsbeteiligungen deutlich (um ca. 40 %), wodurch
per Saldo eine wesentliche Entlastung der Meldepflichtigen
erreicht wird. Die Änderung der Formulare ist wegen der
Aufbrauchfrist kostenneutral. Der Umfang der Kostenent-
lastungen lässt sich nicht quantifizieren. Messbare Auswir-
kungen auf Einzelpreise, das Preisniveau, insbesondere das
Verbraucherpreisniveau werden nicht erwartet.

Diese Änderungen bedingen für Wirtschaftsunternehmen,
insbesondere kleine und mittlere Betriebe, tendenziell keine
Veränderung in Vollzugsaufwand und Kosten.

Die Änderungen zum Zeitpunkt der außenwirtschaftsrecht-
lichen Einfuhrabfertigung, zur Einführung des so genannten
Zweiblattverfahrens bei Überwachungsdokumenten sowie
zum Nachweis des Warenursprungs erfolgen in Anpassung
an geltendes EG-Recht und sind kostenneutral.

Die Aufhebung der Genehmigungspflicht für langfristige
Erdgaseinfuhrverträge bei Zugängen aus EG-Ländern führt
in Wirtschaft und Verwaltung tendenziell zu Kostenentlas-
tungen. Der Umfang der Entlastung lässt sich nicht quantifi-
zieren. Messbare Auswirkungen auf Einzelpreise, das Preis-
niveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau werden
nicht erwartet.

Die Änderungen im landwirtschaftlichen Bereich sind weit-
gehend kostenneutral, da die erforderlichen Kontrollen im
Rahmen des bestehenden Systems der BLE für frisches
Obst und Gemüse sowie Verarbeitungserzeugnisse durchge-
führt werden können. Auswirkungen auf die Einzelpreise,
das Preisniveau und das Verbraucherpreisniveau sind nicht
zu erwarten.

Diese Änderungen bedingen für Wirtschaftsunternehmen,
insbesondere kleine und mittlere Betriebe, tendenziell keine
Veränderung in Vollzugsaufwand und Kosten. Eine Befris-
tung der Verordnung kommt nicht in Betracht, da sie der
Durchführung unbefristeten EG-Rechts dient.

B. Im Einzelnen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Die EG-Kommission hat im Bereich frisches Obst und Ge-
müse den bisher verwendeten Begriff „Qualitätsnormen“ in
„Vermarktungsnormen“ geändert, um deutlich zu machen,
dass es sich um die Festlegung von Beschaffenheitskriterien
bzw. Mindestanforderungen handelt, die bei der Vermark-
tung einzuhalten sind. Der mit Bezug auf die gemeinsame
Marktorganisation für Blumen verwendete Begriff „Quali-
tätsnormen“ bleibt erhalten.

Im Zuge der grundlegenden Überarbeitung alter Qualitäts-
normen wurden diese neu gefasst und auf die Verordnung
(EG) Nr. 2200/96 des Rates über die gemeinsame Marktor-
ganisation für Obst und Gemüse bezogen. Der unter a) er-
wähnte Bezug auf die Verordnung Nr. 23 des Rates der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 4. April 1962
entfällt daher.

Zu Nummer 2

Der in § 15 zur Vorlage einer Mineralölausfuhrmeldung
festgelegte Warenkreis wird an das aktuelle Warenverzeich-
nis nach der Außenhandelsstatistik angepasst.
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Zu Nummer 3
§ 16a wird an die Verordnung (EG) Nr. 1148/2001 ange-
passt.
Der bisher verwendete Begriff „Kontrollbescheinigung“
wird danach in „Konformitätsbescheinigung“ geändert.

Zu Absatz 4
Gemäß Artikel 5 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1148/2001
kann die Zollbehörde die Ausfuhranmeldung nur annehmen,
wenn die nach Artikel 8 Abs. 2 vorgesehene Bescheinigung
über die industrielle Zweckbestimmung vorliegt.

Zu Absatz 6
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1666/1999 der Kommission
vom 28. Juli 1999 mit Durchführungsbestimmungen zur
Festlegung der bei der Vermarktung von getrockneten
Weintrauben zu stellenden Mindestanforderungen gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 2201/1996 des Rates wurde vor-
geschrieben, dass bestimmte getrocknete Weintrauben bei
der Ausfuhr auf die Einhaltung der Mindestanforderungen
überprüft werden müssen. In der nationalen Umsetzung die-
ser Vorschrift wird mit der Neufassung der Verordnung über
EG-Normen eine Meldepflicht für die beabsichtigte Aus-
fuhr dieser Erzeugnisse aufgenommen.

Zu Nummer 4
In Anpassung an das Binnenmarktprinzip und zur Erleichte-
rung der Verhandlungen zwischen EU-Importeuren und de-
ren ausländischen Lieferanten wird auf die Genehmigungs-
pflicht langfristiger Erdgaseinfuhrverträge gemäß § 22 bei
Zugängen aus EU-Ländern zukünftig verzichtet.

Zu Nummer 5
§ 27 Abs. 3 und 5 berücksichtigen u. a. die nach dem Zoll-
kodex (EG-Verordnung Nr. 2913/92) zulässigen vereinfach-
ten Anmeldeverfahren. In der derzeitigen Fassung ist der
Antrag auf Einfuhrabfertigung in den vereinfachten Anmel-
deverfahren grundsätzlich zusammen mit der ergänzenden
Zollanmeldung zu stellen und nur in bestimmten Fällen mit
der Abgabe der vereinfachten Zollanmeldung. Dies steht
jedoch den Regelungen des Gemeinschaftszollrechts ent-
gegen, die grundsätzlich von der Vorlage der erforderlichen
Unterlagen im Zeitpunkt der Annahme der unvollständigen
oder vereinfachten Zollanmeldung und nur bei Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen von der Vorlage der erforder-
lichen Unterlagen zusammen mit der ergänzenden Zoll-
anmeldung ausgehen (Artikel 255 i. V. m. Artikel 260
Abs. 4 und Artikel 266 Abs. 1 Buchstabe d ZK-DVO, EG-
Verordnung Nr. 3254/94). § 27 wird an diese EG-recht-
lichen Vorgaben angepasst. Zu berücksichtigen ist, dass eine
zollamtliche Prüfung der für die Einfuhr der Waren gelten-
den Vorschriften nichtabgabenrechtlicher Art (z. B. han-
delspolitische Maßnahmen) in der Regel erst mit der Prü-
fung der ergänzenden Zollanmeldung erfolgt.

Zu Nummer 6
Die bisher in § 28 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 27 Abs. 2 Nr. 2
vorgesehene Ablehnung der Einfuhrabfertigung bei Nicht-
vorlage eines Ursprungszeugnisses wird zugunsten der in

Artikel 26 Abs. 2 Zollkodex vorgesehenen Möglichkeit,
weitere Beweismittel zum Nachweis des Warenursprungs
vorzulegen, geändert.

Zu Nummer 7
Die Fußnote zu § 28 a wird an die aktuellen Rechtsgrund-
lagen angepasst. Die bei der Ausstellung von Über-
wachungsdokumenten (ÜD) in § 28a vorgesehene Praxis,
nach der das BAFA auf dem vom Antragsteller ausgefüllten
Überwachungsdokument einen Sichtvermerk anbringt, ent-
spricht nicht mehr dem Verfahren, das durch die einschlägi-
gen EG-Verordnungen vorgegeben ist, bzw. in der Praxis
durch das BAFA zur Erteilung von ÜDen angewandt wird.
Das bisherige Verfahren wird durch ein so genanntes Zwei-
blattverfahren abgelöst. Der Einführer stellt einen Antrag
mit Formular E 3c woraufhin das BAFA das ÜD auf einem
eigenen Formular ausstellt.

Zu Nummer 8
Die Fußnote zu § 30 wird an die aktuellen Rechtsgrund-
lagen angepasst.

Zu Nummer 9
Die bisherige Wertgrenze von 800 Euro im Zollrecht und in
der Außenhandelsstatistik wurde durch die Verordnung
(EG) Nr. 1669/2001 der Kommission vom 20. August 2001
(ABl. EG Nr. L 224 S. 3) für die Mitgliedstaaten mit Wir-
kung vom 1. Januar 2002 fakultativ erhöht. Mit dieser Ände-
rung werden wieder einheitliche Wertgrenzen für das Außen-
wirtschaftsrecht, den Zoll und die Statistik hergestellt. Dies
dient der Erleichterung für Wirtschaft und Verwaltung.

Zu Nummer 10
Die in Absatz 1 erfolgte Änderung des Zitates der Verord-
nung (EG) Nr. 234/68 zur Verordnung (EG) Nr. 316/68 ist
erforderlich, da auf Basis der erstgenannten Verordnung
auch eine Qualitätsnorm festgelegt wurde, die nicht für die
Einfuhr anzuwenden ist. Im Rahmen der grundlegenden
Überarbeitung alter Qualitätsnormen wird die Bezugnahme
auf die Verordnung Nr. 23 des Rates der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft vom 4. April 1962 in Absatz 2 ge-
strichen und durch die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des
Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Obst und
Gemüse ersetzt. Als neue Rechtsgrundlage für die bei der
Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr vorzulegen-
den Bescheinigungen wird die neue Kontrollverordnung
(EG) Nr. 1148/2001 genannt.
Die EG-Kommission hat im Bereich frisches Obst und Ge-
müse den bisher verwendeten Begriff „Qualitätsnormen“ in
„Vermarktungsnormen“ geändert, um deutlich zu machen,
dass es sich um die Festlegung von Beschaffenheitskriterien
bzw. Mindestanforderungen handelt, die bei der Vermark-
tung einzubauen sind, Im Zusammenhang mit der gemein-
samen Marktorganisation für Blumen bleibt der Begriff
„Qualitätsnormen“ jedoch erhalten.
Daneben wird der bisher verwendete Begriff „Kontroll-
bescheinigung“ in „Konformitätsbescheinigung“ geändert.
Die Regelung in Absatz 2 Nummer 2 sieht die Anerken-
nung von Konformitätsbescheinigungen vor, die ein von der
EG-Kommission anerkannter Kontrolldienst eines Dritt-
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landes ausgestellt hat. Einzelheiten zu diesen Anerkennun-
gen werden in gesonderten EG-Verordnungen erlassen bzw.
im Amtsblatt C bekannt gemacht.

Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1666/99 der
Kommission vom 28. Juli 1999 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Festlegung der bei der Vermarktung von ge-
trockneten Weintrauben bestimmter Sorten zu stellenden
Mindestanforderungen gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 2001/96 des Rates gelten die gemeinsamen Mindestan-
forderungen für Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern
bei der Überführung in den freien Warenverkehr und sind
vor der Überführung in den freien Warenverkehr durch die
Mitgliedstaaten anhand von Stichproben zu kontrollieren.
Dieser neuen Rechtssituation muss in der AWV Rechnung
getragen werden. Für die Kontrollen ist gemäß §§ 5a und 6
der Verordnung über EG-Normen für Obst und Gemüse
(BGBl. Teil I, Nr. 103, Seite 1637 vom 20. 10. 1971) die
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zuständig.

Zu den Nummern 11 und 12

Die Anhebung der Meldefreigrenze von 500 000 Euro auf
drei Millionen Euro bzw. von einer Million fünfhundert-
tausend Euro auf fünf Millionen Euro dient der Entlastung
der Wirtschaft. Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass sei-
tens der Meldepflichtigen auf Grund der fortschreitenden
Globalisierung in den vergangenen Jahren eine zunehmende
Zahl kleinerer Investitionsobjekte in den Meldungen zu be-
rücksichtigen war, ohne dass dadurch die Gesamtergebnisse
über die Direktinvestitionsbestände maßgeblich beeinflusst
wurden. Die Beibehaltung der bisherigen Meldegrenze wäre
daher nicht mehr angemessen.

Die Streichung der jeweiligen Sätze in den § 56a Abs. 3 und
§ 58a Abs. 4 folgt aus der Einführung einer einheitlichen
Meldeschwelle, die künftig unabhängig vom Beteiligungs-
grad gilt. Die praktischen Erfahrungen mit der bisher gel-
tenden gespaltenen Meldegrenze (5 Mio. Euro für Minder-
heitsbeteiligungen unter 50 % und 500 000 Mio. Euro für
Beteiligungen von 50 % und mehr) hat bei der meldenden
Wirtschaft immer wieder zu Unsicherheiten hinsichtlich der
Meldepflichten, insbesondere bei mittelbaren Beteiligun-
gen, geführt. Folge war, dass entweder zu viel oder teil-
weise gar nicht gemeldet wurde. Die dadurch erforderlichen
Rückfragen zur Klärung der Sachverhalte erzeugten bei der
Bundesbank wie bei den Unternehmen wegen des notwen-
digen Zeitaufwandes nicht unerhebliche Kosten. Durch Ein-
führung einer einheitlichen Schwelle werden diese künftig
vermieden.

Dies bedeutet jedoch, dass einzelne Meldepflichtige Investi-
tionsobjekte mit einer Bilanzsumme zwischen 3 Mio. Euro
und 5 Mio. Euro künftig in ihren Meldungen zu berücksich-
tigen haben. Der dadurch entstehende Zusatzaufwand wird
jedoch überkompensiert durch die Entlastung der Melde-
pflichtigen, die sich durch die Anhebung der Meldefrei-
grenze bei Mehrheitsbeteiligungen ergibt. Nach Berechnun-
gen der Bundesbank wird sich hier die Zahl der melde-
pflichtigen Objekte um ca. 40 % reduzieren.

Zu Nummer 13

Die Neufassung ist erforderlich wegen der Einführung des
Euro-Bargeldes zum l. Januar 2002. Die Ausgaben und Ein-

nahmen im Reiseverkehr mit den EWU-Mitgliedsländem
können ab diesem Zeitpunkt nicht mehr auf Grund des An-
und Verkaufs von nationalen Sorten und Fremdwährungs-
reiseschecks geschätzt werden. Die laufenden Schätzungen
des Reiseverkehrs mit diesen Ländern werden künftig vor-
nehmlich auf Basis von Kartenumsätzen erfolgen. Entspre-
chend sind die Geldinstitute künftig lediglich verpflichtet,
Sortenkäufe und -verkäufe, die nicht auf Euro lauten, zu
melden. Die geänderte Bedeutung von Kartenumsätzen und
Sorten für die Ermittlung der Reiseausgaben und -einnah-
men kommt nunmehr auch dadurch zum Ausdruck, dass un-
ter dem neuen Buchstaben a) und b) nicht mehr nach Ein-
nahmen und Ausgaben getrennt wird, sondern nach Karten-
zahlungen sowie Sorten und Fremdwährungsreiseschecks.

Zu Nummer 14

Zu Buchstabe a

Die Aufhebung der Sanktionsmöglichkeit von Verstößen
gegen die Embargomaßnahmen gegenüber Jugoslawien in
der Außenwirtschaftsverordnung trägt dem Umstand Rech-
nung, dass der Rat der Europäischen Union mit der Verord-
nung (EG) Nr. 2156/2001 vom 5. November 2001 die Ein-
schränkung bestimmter wirtschaftlicher Beziehungen zur
Bundesrepublik Jugoslawien aufgehoben hat. Die in § 70
Abs. 5c ausgesprochene Strafbewehrung ist deshalb aufzu-
heben.

Zu Buchstabe b

§ 70 Abs. 5 wird an die Veränderungen (redaktioneller Art)
der EG-Verordnung Nr. 271/2002 angepasst, die die Ausset-
zung bestimmter wirtschaftlicher Beziehungen zu Angola
(UNITA) betrifft.

Zu Nummer 15

Bei den Anlagen A l, E 6 und E 7 werden redaktionelle Än-
derungen vorgenommen. Auf den Vordrucken K 3, K 4,
Z 1, Z 4, Z 5, Z 5a, Z 8, Z 10, Z 11, Z 12, Z 13, Z 14 und
Z 15 entfällt künftig die Wahlmöglichkeit in D-Mark oder
Euro zu melden, da die D-Mark ab dem l. Januar 2002 kein
gesetzliches Zahlungsmittel mehr ist.

Die Anforderung der Europäischen Zentralbank (Leitlinie
(EZB/2000/4) vom 11. Mai 2000), dass Direktinvestitions-
bestände im Auslandsvermögensstatus zu Marktpreisen zu
bewerten sind, erfordert, dass die Meldevordrucke K 3 und
K 4 bei unmittelbaren Beteiligungen an börsennotierten Un-
ternehmen um eine Angabe über den Börsenwert der gehal-
tenen Anteile am Bilanzstichtag ergänzt werden. Blatt l des
Vordruckes K 3 wurde zusätzlich van Angaben zur Bilanz-
summe, zum Jahresumsatz und zur Zahl der Beschäftigten
erweitert. Diese Informationen sind für die internationalen
Organisationen sowie für das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie zur Klassifizierung kleinerer und
mittlerer Unternehmen deutscher Investoren von zuneh-
mender Bedeutung. Entsprechende Informationen lassen
sich aus Sekundärquellen nicht ermitteln.

Auf Blatt 2 der Anlage K 4 wird auf die Darunterposition
„Einlagen von Kommanditisten“ verzichtet, da diese Infor-
mation nicht mehr benötigt wird.
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Die Änderungen in Abschnitt A und C der Anlage LV sind
die Folge nicht mehr erforderlicher Unterteilungen, von
Präzisierungen einzelner Positionen und des Wegfalls der
Meldepflicht für bestimmte Transaktionen.

Zu Artikel 2
Die Vorschrift bestimmt die Übergangszeit, in der die bis-
herigen Vordrucke Z 1 bis Z 15 weiter verwendet werden
können. Die Vordrucke K 3 und K 4 sind bei Meldungen für
das Jahr 2002 verbindlich.

Zu Artikel 3
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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